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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1967

Norm

AußStrG §16 BIII2a

Tir HöfeG §21

Rechtssatz

Keine o4enbare Gesetzwidrigkeit, wenn das Gericht bei mangelnder Einigung der Miterben mit dem Anerben über die

Art der Verzinsung und Auszahlung der Erbteile deren inneren Wert durch Aufnahme einer Wertsicherungsklausel

erhalten will. Der Anwendungsbereich des § 21 Tir HöfeG ist auf die Rechtsbeziehungen des Anerben als

Hofübernehmer und seinen Miterben beschränkt.
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